
b) Soweit es den Zusammenschluß unter Ausnutzung 
beruflicher Tätigkeit betrifft,
— kommen die Täter überein, bestehende berufsbe

dingte Beziehungen der Zusammenarbeit kriminell 
auszunutzen, über die sie das verbrecherische Zusam
menwirken realisieren,

— nutzen die Beteiligten ihre berufliche Tätigkeit in 
der Weise kriminell aus, daß im Zusammenwirken 
die konkreten verbrecherischen Manipulationen mög
lich werden.

In beiden Fällen wird die konkrete Art des Zusammen
wirkens durch die Ausnutzung der Berufstätigkeit be
stimmt; das Ziel der Handlung wird in der Regel nur 
in diesem Zusammenwirken der Täter erreicht (vgl. z. B. 
die Sachverhalte aus OG, Urteil vom 12. März 1971
— 2 Ust 4/71 - [NJ 1971 S. 430], und OG, Urteil vom 
28. Juni 1972 - 2 Zst 20/72 - [NJ 1972 S. 647]).
Aus den unter a) und b) dargelegten Gesichtspunkten 
ergibt sich, daß der Zusammenschluß zur Gruppe not
wendigerweise voraussetzt, daß sich die Beteiligten aus
drücklich oder stillschweigend über
— die Ziele ihres Handelns und
— die sich daraus ergebenden wesentlichen Seiten der 

Tatausführung
verständigen und — soweit es den Zusammenschluß 
unter Ausnutzung beruflicher Tätigkeit betrifft — eine 
gewisse Aufgabenverteilung vornehmen bzw. Überein
kommen, eine bereits bestehende berufliche Aufgaben
verteilung für das kriminelle Zusammenwirken zu nut
zen.
Es geht insoweit nicht um die Begründung weiterer 
Merkmale des Zusammenschlusses zur Gruppe, sondern 
um die Interpretation der bereits genannten Voraus
setzungen unter dem Aspekt der Verständigung und der 
Auf gaben Verteilung:
— Ein Zusammenschluß unter den Voraussetzungen 

und Zielen des Tatbestands setzt begrifflich eine 
Verständigung voraus;

— die Ausnutzung beruflicher Tätigkeit in dem unter
b) dargelegten Sinn erfordert eine Verteilung der 
Aufgaben bzw. die „Bestätigung“ bereits bestehen
der beruflicher Aufgabenverteilung zum Zwecke kri
minellen Zusammenwirkens.

.Die Verständigung kann auch stillschweigend, z. B. 
durch die mehrmalige Wiederholung der gleichen Vor
gänge, geschehen (vgl. hierzu BG Gera, Urteil vom
23. Mai 1972 - 2 BSB 82/72 - NJ 1973 S. 548). t*
Kriterien für die Anwendung des § 62 Abs. 3 StGB bei 
gruppenweiser Tatbegehung können sein:
— geringes Ausmaß des dem sozialistischen Eigentum 

zugefügten Schadens,
— geringfügige Tatintensität,
— freiwillige Abstandnahme von weiteren Gruppen

straftaten,
— nicht verfestigte Ausprägung des Bereidierungsstre- 

bens und der Intensität des Täterwillens.
Untergeordnete Tatbeteiligung i. S. von § 162 Abs. 2 
StGB liegt vor, wenn der Tatbeitrag des einzelnen von 
nicht erheblicher Schwere ist und sich im Hinblick auf 
den körperlichen oder geistigen Aufwand oder auch in 
seinen Auswirkungen deutlich von den Tatbeiträgen der 
übrigen unterscheidet, im Verhältnis zur gesamten 
Gruppenstraftat geringfügig ist. Hat dagegen die Grup
penstraftat als Ganzes nicht die Qualität eines Verbre
chens erlangt, so ist § 62 Abs. 3 StGB anzuwenden.
Die Beteiligung an einer Gruppe wird durch die Teil
nahmeformen des § 22 StGB begrenzt, d. h. es kann 
keine über diese Teilnahmeformen hinausgehende Grup-

Beschluß des Plenums des Obersten Gerichts 
vom 18. Dezember 1974 — I PIB 3/74 —
1. Der Beschluß des Plenums des Obersten Gerichts zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Rechtsprechung bei Straf
taten gegen das sozialistische Eigentum vom 3. Oktober 
1973 — PIB 1/73 — (NJ-Beilage 6/73 zu Heft 22) wird auf
gehoben.
2. Das Präsidium des Obersten Gerichts wird beauftragt, 
auf der Grundlage des von ihm in der Plenartagung am 
18. Dezember 1974 erstatteten Berichts und unter Berück
sichtigung der Hinweise des Plenums einen Beschluß zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Rechtsprechung bei Straftaten 
gegen das sozialistische Eigentum zu erlassen.

Beschluß des Plenums des Obersten Gerichts 
vom 18. Dezember 1974 — I PIB 4/74 —
Das Plenum des Obersten Gerichts der DDR beschließt die 
Aufhebung des Beschlusses des Plenums des Obersten Ge
richts zur weiteren Vervollkommnung der Leitungstätigkeit 
der Gerichte vom 18. Oktober 1967 — I PIB 3/67 - (NJ 1967 
S. 689).
B e g r ü n d u n g :
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Verfassung der 
Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - Ge
richtsverfassungsgesetz — vom 27. September 1974 (GBl. I 
S. 457) entspricht der Beschluß des Plenums in wesent
lichen Teilen nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen.

penbeteiligung geben. Andererseits unterscheidet sich 
die Gruppenbeteiligung qualitativ von den Teilnahme
formen; die Gruppenbeteiligten sind Organisator oder 
Beteiligter einer Gruppe.
Ausgehend von der Schwere der Gruppenstraftat ist 
hinsichtlich der Differenzierung bei der Strafzumessung 
stets festzustellen, welchen konkreten Beitrag der ein
zelne zur Gruppenstraftat geleistet hat.
4. Gegen hartnäckige Rückfalltäter werden grundsätz
lich strenge Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit ausgesprochen.
Der Tatbestand des § 44 StGB/1/ wird — sofern die 
anderen Voraussetzungen vorliegen — in all den Fällen 
angewendet, in denen der Charakter und die Schwere 
der gesamten strafbaren Handlungen sowie die Persön
lichkeit des Täters eine besonders nachhaltige Bestra
fung erfordern, auch wenn für den konkreten Fall die 
Norm des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs die 
Strafe zuläßt, die unter Beachtung der Anforderungen 
des § 44 StGB erforderlich ist (vgl. OG, Urteil vom
14. März 1974 - 2 Zst 11/74 - NJ 1974 S. 656).
Formale Züge weist teilweise die Strafzumessungspra
xis bei Rückfalltätern auf, z. B. wenn durch die Tat ein 
sehr geringer Schaden verursacht wurde oder zwischen 
der letzten Vortat und der erneuten Straftat ein Zeit
raum von mehreren Jahren liegt. Unter diesen Vor
aussetzungen kann die Anwendung des § 62 Abs. 3 StGB 
geboten sein, mit der Maßgabe, daß dann grundsätzlich 
auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen ist.
Bestimmte Unsicherheiten zeigten sich bei der Beurtei
lung der Tatschwere, wenn der Täter vorbestraft war,

fU Hier ist vom Tatbestand des § 44 StGB i. d. F. vom 12. Ja
nuar 1968 die Rede. Zur Neufassung des § 44 durch das Gesetz 
zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des Anpassungsgesetzes 
und des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten 
vom 19. Dezember 1974 (GBl. I S. 591) vgl. den Beitrag von 
H. Heilbom auf S. 65 fl. dieses Heftes. — D. Red.
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